TIP DES MONATS 1/05
Opferentschädigung bei Hundeangriff
Personen, die durch einen fremden Hund verletzt werden, haben gegen den Tierhalter einen Schaden- und Schmerzensgeldanspruch.

Wenn der Tierhalter allerdings wirtschaftlich nicht in der Lage ist, jene Regressansprüche zu bedienen, geht der Anspruch ins Leere. In einem solchen Fall kann der Geschädigte seinen Regressanspruch gleichwohl realisieren, und zwar gegen den Staat mittels eines Entschädigungsanspruchs nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat in einer Entscheidung als Grundvoraussetzung für einen solchen Entschädigungsanspruch klargestellt, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff des Tieres handeln muss. Hierbei ist nicht auf das Verhalten des Hundes abzustellen, sondern auf das Verhalten des betreffenden Hundehalters. Massgebend ist also, ob der Tierhalter sein Tier gezielt auf die geschädigte Person gehetzt hat oder ob er mit einem Angriff des Hundes auf den Geschädigten gerechnet hat bzw. einen eventuellen Angriff gebilligt hat.
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Az: L 4 VG 13/01)
